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Amtsblatt 

für die Stadtteile Korschenbroich, Kleinenbroich, Glehn, Liedberg und Pesch 
 

 Nr. 8 Jahrgang 5         15. Mai 2014 
 

Amtliche Bekanntmachungen: 
 
 

EINLADUNG 

 
34. Sitzung (VIII. Wahlperiode) 
Rat der Stadt Korschenbroich 
 
Sitzungsdatum: 

 
Beginn: 

 
Sitzungsort: 

Donnerstag, 22.05.2014 18:00 Uhr Ratssaal, Don-Bosco-Straße 6,  
41352 Korschenbroich 

 

Tagesordnung: 
 

I.  Vor Beginn des öffentlichen Teils der Sitzung ist den Einwohnerinnen und 
Einwohnern der Stadt Korschenbroich Gelegenheit gegeben, Fragen sowohl 
mündlich als auch schriftlich an Rat und Verwaltung zu richten. 

 

II. Öffentlicher Teil 

 

1. Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin 
 

 

2. Benennung eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung der 
Niederschrift 
 

 

3. Bericht des Behindertenbeauftragten Siegbert Schmitz 
 

VIII/1017 

4. Errichtung einer neuen Kindertageseinrichtung in Korschenbroich 
mit der Lebenshilfe e. V. als Träger 
 

VIII/1034.1 

5. Baumaßnahme Neubau 4-Gruppen-Kindergarten Jane-Addams-
Weg 
hier: Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung 
 

VIII/1066 
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6. Vorgezogener Wechsel der Trägerschaft der 
Kindertageseinrichtung Pestalozzistraße von der Stadt 
Korschenbroich zum Diakonischen Werk evangelischer 
Kirchengemeinden im Rhein-Kreis Neuss e. V. mit Wirkung vom 
01.07.2014 
 

VIII/969.1 

7. Beschulung von Schülerinnen und Schüler (eine 10. Klasse) der 
städtischen Hauptschule Meerbusch-Osterath in Korschenbroich 
für das Schuljahr 2016/2017 
 

VIII/1032.1 

8. Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Korschenbroich zum 
31.12.2013, 
Behandlung des Jahresfehlbetrages und Entlastung des 
Bürgermeisters 
 

VIII/1069.1 

9. Änderung der Satzung des Sparkassenzweckverbandes 
 

VIII/1010 

10. Neufassung der Vergabeordnung der Stadt Korschenbroich 
 

VIII/1060.1 

11. 2. Fortschreibung des Frauenförderplanes der Stadt 
Korschenbroich 
 

VIII/1012.1 

12. 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 10/5 "Am alten 
Zollhaus" im Stadtteil Herrenshoff 
hier: Satzungsbeschluss 
 

VIII/939.5 

13. 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 20/35 
„Gemeindebedarfszentrum Kleinenbroich" 
hier: Satzungsbeschluss 
 

VIII/941.4 

14. Mitteilungen 
 

 

15. Anfragen von Ratsmitgliedern 
 

 

 

III.   Nichtöffentlicher Teil 

 

1. Vorgezogener Wechsel der Trägerschaft der 
Kindertageseinrichtung Pestalozzistraße von der Stadt 
Korschenbroich zum Diakonischen Werk evangelischer 
Kirchengemeinden im Rhein-Kreis Neuss e. V. mit Wirkung vom 
01.07.2014 
hier: Beschlussfassung über den Betriebsübergangsvertrag 
 

VIII/969.2 

2. Grundstückstausch Ackerflächen in Glehn 
 

(wird als Tischvorlage vorgelegt) 

VIII/1008.1 

3. Mitteilungen 
 

 

4. Anfragen von Ratsmitgliedern 
 

 

 
Korschenbroich, 15.05.2014 
 
Der Bürgermeister 
 
H. J. Dick 
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Wahlbekanntmachung 
 

1. Am 25. Mai 2014 findet in der Bundesrepublik Deutschland die  
 

Wahl zum Europäischen Parlament 
 

statt.  
 
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

 
 

2. Die Gemeinde ist in 19 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. Die Wahlbezirke 0220 und 
0540 sind in jeweils zwei Stimmbezirke und der Wahlbezirk 0530 in drei 
Stimmbezirke eingeteilt. 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 21. April 
bis 4. Mai 2014 übersandt worden sind, sind der Wahl-/Stimmbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

 
Die fünf Briefwahlvorstände treten am 25. Mai 2014 um 15.00 Uhr im Rathaus 
Korschenbroich, Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich (Raum 101, 103 und 
106) und im Rathaus Don-Bosco-Straße 6, 41352 Korschenbroich (Raum E 10 und  
O 12) zusammen. 
 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in 

dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
 
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - 
Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 
Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jeder Wähler hat eine Stimme. 
 
Die Stimmzettel der Europawahl haben die Länge 74 cm und die Farbe „grauweiß“ 
mit schwarzem Aufdruck.  
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der 
Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen 
Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der 
zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des 
Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 
 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, 
 

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
Wahlvorschlag sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in 
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einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, 
dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende 

Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich 
ist. 
 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis oder in der 
kreisfreien Stadt, in dem/der der Wahlschein ausgestellt ist, 
 
a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises/der 
    kreisfreien Stadt  
 
oder 
 
b)  durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 

  
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen 
amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in 
verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der 
angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 
Das gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 
des Europawahlgesetzes). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

  
 

Korschenbroich, den 15.5.2014 
 

Stadt Korschenbroich 
Der Bürgermeister als Wahlleiter 
 
gez. 
 
 
H. J.  D i c k 
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Wahlbekanntmachung 
 

1. Am 25. Mai 2014 finden die verbundenen 
 

Kommunalwahlen 
 

statt.  
 
Dabei finden die Gemeindewahl (Stadtrat) und die Kreiswahl (Kreistag) 
gemeinsam statt. 
 
Die Wahlen dauern von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

 
 

2. Die Gemeinde ist in 19 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. Die Wahlbezirke 0220 und 
0540 sind in jeweils zwei Stimmbezirke und der Wahlbezirk 0530 in drei 
Stimmbezirke eingeteilt. 

 
Auf die Gemeindewahlbezirke entfallen folgende Kreiswahlbezirke: 
 
Gemeindewahlbezirke Nr. Kreiswahlbezirk Nr. 
0110 bis 0320 und 0610 19 
0410 bis 0520 und 0540 20 
0530 21 

 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 21. April 
bis 4. Mai 2014 übersandt worden sind, sind der Wahl-/Stimmbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

 
 

3. Die fünf Briefwahlvorstände treten am 25. Mai 2014 um 15.00 Uhr im Rathaus 
Korschenbroich, Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich (Raum 101, 103 und 
106) und im Rathaus Don-Bosco-Straße 6, 41352 Korschenbroich (Raum E 10 und  
O 12) zusammen. 
 

4. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahl-/Stimmbezirks wählen, 
in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
 
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - 
Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln, die im Wahlraum 
bereitgehalten werden. Jeder Wähler erhält beim Betreten des Wahlraums die 
Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Die Stimmzettel müssen vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in 
einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, 
dass nicht erkannt werden kann, wie er gewählt hat. 
 
Der Wähler hat für die Stadtrats- und die Kreistagswahl jeweils eine Stimme. 
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Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein Bewerber 
 

a. für den Stadtrat 
b. für den Kreistag 

 
gekennzeichnet werden. 
 
Stimmzettel 
 
Die Stimmzettel unterscheiden sich wie folgt: 
 

a) für die Stadtratswahl:  Größe DIN A 4, grüne Stimmzettel mit schwarzem 
Aufdruck 

b) für die Kreistagswahl:  Größe DIN A 4, weißgraue Stimmzettel mit 
schwarzem Aufdruck 

 
5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende 

Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse im Stimmbezirk sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich 
ist. 

 
6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlbezirk, für den der 

Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlbezirks  
 
oder 
 
b) durch Briefwahl teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde die 
Briefwahlunterlagen (amtliche Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag 
sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag) beschaffen. 
 
Der Wahlbrief mit den Stimmzetteln - im verschlossenen Stimmzettelumschlag - und 
dem unterschriebenen Wahlschein ist so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle zu übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 16.00 
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden. 
 

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben 
(§ 25 Kommunalwahlgesetz). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
 Korschenbroich, den 15.5.2014 
 

Stadt Korschenbroich 
Der Bürgermeister als Wahlleiter 
 
gez.     
 
 
H. J.  D i c k 
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Amtliche Bekanntmachung 

 
Die 3. Sitzung des Wahlausschusses der Stadt Korschenbroich für die Kommunalwahl 2014 
findet am  
 

Dienstag, dem 27. Mai 2014, um 18.00 Uhr 
im Ratssaal des Rathauses  

Don-Bosco-Straße 6, Korschenbroich,  
 
statt. 
 
Die Sitzung des Wahlausschusses ist öffentlich (§ 2 Abs. 3 Satz 2 KWahlG). 
 
Der Wahlausschuss ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig (§ 2 Abs. 3 Satz 3 KWahlG). 
 
 
Tagesordnung: 
 
 
1. Benennung eines Schriftführers / einer Schriftführerin 

 
2. Benennung eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift 

 
3. Verpflichtung von Beisitzern nach § 6 Abs. 3 Kommunalwahlordnung 

 
4. Feststellung des Wahlergebnisses für die Wahl des Rates der Stadt Korschenbroich 

nach § 34 Kommunalwahlgesetz in Verbindung mit § 61 Kommunalwahlordnung 
 

5. Mitteilungen 
 

6. Anfragen von Ausschussmitgliedern 
 
 
Ort, Zeit und Gegenstand der Beratungen des Wahlausschusses werden hiermit gemäß § 6 
Abs. 2 KWahlO öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Korschenbroich, 15.5.2014 
 
 
Der Bürgermeister 
als Wahlleiter 
 
gez. 
 
 
H. J.  D i c k 
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Jagdgenossenschaft Korschenbroich-Pesch 
  
 
Einladung 
 
Die Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Korschenbroich-Pesch lädt 
hiermit zu einer Genossenschaftsversammlung am Dienstag, den 02.06.2014 um 20.00 Uhr 
in die Gaststätte Deuss in Korschenbroich-Pesch ein.  
 
Tagesordnung:    
 
1.) Begrüßung 
2.) Kassenbericht 2013/2014 
3.) Bericht der Kassenprüfer 
4.) Entlastung des Geschäftsführers und des Vorstandes 
5.) Verteilung der Jagdpacht 
6.) Neuwahlen 
     a) Kassenprüfer 2014/2015 
     b) Geschäftsführer 
7.) Verschiedenes 
 
Jeder Jagdgenosse kann sich durch eine andere volljährige und geschäftsfähige Person 
vertreten lassen. Ein Bevollmächtigter kann jedoch höchstens drei Jagdgenossen vertreten. 
Die schriftliche Vollmacht hierzu ist vor Beginn der Versammlung vorzulegen.   
 
Jagdgenossenschaft Korschenbroich – Pesch 
 
Peter Krapohl,  
Jagdvorsteher   
 
 
 
   
 
 
 
Freie Sozialwohnungen in Korschenbroich – Stand 14.05.2014 

 
Das Wohnungsamt teilt mit, dass folgende Sozialwohnungen zu vermieten sind: 
 
 
Stadtteil Kleinenbroich 
 
2 Zimmer, Küche, Diele, Bad,  Wohnfläche 57,61 m², 3. Obergeschoss      
Die Miete beträgt zurzeit 433,94 € einschließlich Nebenkosten  
Die Wohnung ist ab 01.06.2014 zu vermieten. 
 
2 Zimmer, Küche, Diele, Bad,  Wohnfläche 45,.68 m², 3. Obergeschoss      
Die Miete beträgt zurzeit 361,20 € einschließlich Nebenkosten  
Die Wohnung ist ab 01.07.2014 zu vermieten. 
 
Zum Bezug der Wohnung ist ein gültiger Wohnberechtigungsschein erforderlich.  
Weitere Auskünfte zu der Wohnung und zu den Voraussetzungen zur Erteilung eines 
Wohnberechtigungsscheines erhalten Sie bei Herrn Nilges, Amt 60, Wohnungswesen, 
Rathaus Don-Bosco-Str. 6, Zimmer  E. 06, Telefon: 02161 / 613 185. 
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Informationen: 
 

 
Einsatz von Trägern für das Bestattungswesen der Stadt Korschenbroich 
 
Der Eigenbetrieb Stadtpflege sucht ab sofort Träger für den Einsatz bei Bestattungen auf den 
städtischen Friedhöfen. 

 
Je Trägereinsatz werden 16,50 Euro vergütet. 
Die Abrechnung erfolgt auf der Basis für geringfügig Beschäftigte. 
 
Interessenten werden gebeten, sich beim Eigenbetrieb Stadtpflege telefonisch zu melden. 
Tel.-Nr. 02161/613-148  
 
Öffnungszeiten sind: 
 
montags – freitags    8.30 Uhr   bis   12.00 Uhr   und zusätzlich 
donnerstags   14.00 Uhr   bis   18.00 Uhr 
 

 
 
 
 
 
Betriebsausflug der Stadt Korschenbroich 
am 28. Mai 2014 
 
 
Stadtverwaltung 
 
Am Mittwoch,  28. Mai 2014, bleiben die Dienststellen der Stadtverwaltung Korschenbroich wegen 
des diesjährigen Betriebsausfluges der städtischen Bediensteten geschlossen. 
 
 
Kindertageseinrichtungen 
 
Alle städtischen Kindertageseinrichtungen bleiben am 28. Mai 2014 geschlossen. 
 
 
Hallenbad Korschenbroich 
 
Das Hallenbad Korschenbroich bleibt an diesem Tag geöffnet. 
 
Stadt Korschenbroich 
Der Bürgermeister 
 
H.J. Dick 
 
 
 
 
 

 
 Das nächste Amtsblatt wird voraussichtlich am 30. Mai 2014 erscheinen 
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Ihre wichtigsten 
Telefonnummern 

112 
bei Notarzt, Krankenwagen, 
Unfall, Feuer, Hilfeleistung 

 
bei sonstigen wichtigen Anliegen 

außerhalb der Dienstzeit der 
Stadtverwaltung 

0 21 61 / 6 47 47 
Tag und Nacht besetzt! 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst der  
niedergelassenen Ärzte im Stadtgebiet 
Korschenbroich regionale 
Rufnummer: 01805 / 04 41 00 
Die Arztnotrufzentrale ist zu folgenden Zeiten  
unter der o. g. Rufnummer erreichbar: 
Mo., Di., Do.: 19.00 bis 8.00 Uhr  
 des nächsten Tages 
Mi.: 13.00 bis 8.00 Uhr  
 des nächsten Tages 
Fr.: 14.00 bis 8.00 Uhr  
 des nächsten Tages 
Sa., So. und Feiertage  24 Stunden 
 

Notfalldienst  
Augen-, Hals-, Nasen-, Ohrenarzt  
Arztnotrufzentrale Neuss  
Telefon 0180 / 5 04 41 00 
 

Zusätzlich: Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
deutschlandweit Telefon 116 117 
Die Rufnummer ist aus den Fest- und 
Mobilfunknetzen kostenfrei erreichbar. 
 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst  kann 
unter folgender Rufnummer 
erfragt werden: 0180 / 5 98 67 00 
 

Infoservice der Apothekenkammer 
Nordrhein 
Notdienst-Hotline Apotheken  
Telefon 0800 / 00 22 8 33 
 

Notrufe der Polizei 
Polizeiwache Korschenbroich:  
Telefon 02131/300-21611 

Die für Korschenbroich zuständigen 
Versorgungsträger sind im Störungsfall 
unter folgenden Rufnummern zu 
erreichen:  

Strom 
Für alle Netz- und Netzanschlussfragen sind 
die Mitarbeiter der NEW Netz GmbH in 
Geilenkirchen unter 0 24 51/6 24 30 40 oder 
per Mail an hausanschluss@new-
netzgmbh.de zu erreichen. Für auftretende 
Stromstörungen gibt es ab sofort den 24-
Stunden-Service unter der Notrufnummer 0 8 
00/6 88 10 02. 
 

Wasser 
Für die Stadtteile Korschenbroich, Pesch, 
Herrenshoff und Neersbroich 
NEW’ AG Niederrhein Energie und Wasser 
Telefon: 0 18 01/68 84 44 
 

Für die Stadtteile Kleinenbroich, Glehn, 
Liedberg,Steinforth-Rubbelrath  
Kreiswerke Grevenbroich GmbH  
Telefon: 0 21 82/1 72 68 
 

Gas 
Gesamt-Korschenbroich 
NEW’ AG Niederrhein Energie und Wasser 
Telefon: 0 18 01/68 84 27 
 

Abwasser 
Rufbereitschaft zur Behebung von Stör-
fällen am Kanalnetz und an den Haus-
pumpstationen des Städtischen 
Abwasserbetriebes (SAB) 
 
Der für Korschenbroich zuständige Städt. 
Abwasserbetrieb ist im Störungsfall erreichbar 

Mo. – Mi. 8.30 – 16.00 Uhr 
Do. 8.30 – 18.00 Uhr 
Frei. 8.30 – 12.00 Uhr 
und zwar unter folgender Telefonnummer 
0 21 82 / 5702-330 . 
Außerdem ist der Abwasserbetrieb unter 
folgender Bereitschaftsnummer zu erreichen  
(24 h-Störungsnotruf) 01 51 / 17 15 66 60. 

 
nach Dienstschluss 
Polizeiinspektion Kaarst 
Telefon 02131/300-21711 
 

in dringenden Fällen:  Telefon 110 
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D E R  B Ü R G E R M E I S T E R 

 
Hauptsitz der Verwaltung und  
Sitz des Bürgermeisters  Zentrale Erreichbarkeiten  Allgemeine Öffnungszeiten 

 
Sebastianusstraße 1   Telefon:0 21 61 / 613-0   Mo. –Fr.:   8:30 - 12:00 Uhr 
41352 Korschenbroich   Fax:  0 21 61 / 613-108  Do. zus.: 14:00 - 18:00 Uhr 
Postfach 11 63    E-mail: stadt@korschenbroich.de Öffnungszeiten Bürgerbüro: 
41335 Korschenbroich   Internet: www.korschenbroich.de siehe Internet 
 
Aufgabenbereich        Rathaus/Gebäude______ 
 

Verwaltungsführung 
Bürgermeister Heinz Josef Dick      Sebastianusstraße 1 
Beigeordneter Stadtkämmerer Bernd Dieter Schultze   Sebastianusstraße 1 
Fachbereichsleiter Georg Onkelbach      Don-Bosco-Straße 6 
 

Bürgerbüro (Telefon: 0 21 61 / 613-160)     Sebastianusstraße 1 
mit Aufgaben aus den Bereichen Einwohnermeldewesen, 
Ausländerwesen, Ordnung, Steuern, Abfallwirtschaft, 
Kultur, Soziales u.a. 
Außenstelle Bürgerbüro, Kleinenbroich      Ladestraße 2 
Außenstelle Bürgerbüro, Glehn       Bachstraße 12 
Beratung der Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss e.V.    Sebastianusstraße 1 
 

Zentrale Dienste        Sebastianusstraße 1 
Büro des Bürgermeisters 
Rats- und Öffentlichkeitsarbeit 
Organisation, Informationstechnologie 
Antikorruption 
 

Finanzen         Sebastianusstraße 1 
Haushalt, Controlling, Finanzbuchhaltung 
Steuern, Abgaben und Beiträge 
 

Örtliche Rechnungsprüfung       übertragen an den  
Rhein-Kreis-Neuss 

 

Zentrale Submissionsstelle       Sebastianusstraße 1 
 
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing     Sebastianusstraße 1 
 

Bildung, Erziehung, Kultur und Sport      Don-Bosco-Straße 6 
Schulen, Kindertageseinrichtungen 
Kultur, Sport 
Kreisjugendmusikschule 
 

Stadtarchiv         Don-Bosco-Straße 6 

 

Gleichstellungsbeauftragte       Don-Bosco-Straße 6 
 

Recht / jur. Sachbearbeitung       Regentenstraße 1 
 

Ordnung und Feuerschutz       Sebastianusstraße 1 
 

Standesamt         Regentenstraße 1 
 

Personal         Regentenstraße 1 
 

Soziales, Seniorenbeauftragte      Regentenstraße 1 
Sozialversicherungsangelegenheiten 
 



Amtsblatt der Stadt Korschenbroich vom 15.05.2014 

108 

 
 

Gebäudemanagement        Don-Bosco-Straße 6 
Umwelt einschl. Abfallwirtschaft 
Wohnungswesen 
 

Tiefbau         Don-Bosco-Straße 6 
Grünflächen 
Straßenverkehrsangelegenheiten 
 

Stadtentwicklung, Bau und Planung      Don-Bosco-Straße 6 
Planung und Bauordnung, 
Bauleitplanung, Baulandmanagement, 
Baugenehmigungen, Denkmalschutz 
Naturschutz und Landschaftspflege, Grundwasser 
 

Eigenbetriebe der Stadt Korschenbroich     Wankelstraße 21 (Glehn) 
Städtischer Abwasserbetrieb 
Stadtpflege inkl. Friedhofswesen 
 

Betreuende Einrichtungen        
Jobcenter Rhein-Kreis Neuss       Karl-Arnold-Str. 20, 41462 Neuss 
Schuldnerberatung Diakonisches Werk Neuss     Hannengasse 9 
Sozialpsychiatrischer Dienst Rhein-Kreis Neuss 
in der Außenstelle Kleinenbroich      Ladestraße 2 
 

Rettungsdienst, Feuerwehr, Hilfeleistung     An der Sandkuhle 5 
Feuerwehreinsatzzentrale       112 oder 
          0 21 61 / 6 47 47 
Polizei          An der Sandkuhle 1 
Polizeiwache Korschenbroich,       0 21 31 / 300-21611 
Nach Dienstschluss: Polizeiinspektion Kaarst     0 21 31 / 300-21711 
In dringenden Fällen        110 
 

Sprechstunden 
 
● des Bürgermeisters Heinz Josef Dick 

Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich 
alle 2 Wochen (genauer Termin s. bitte Internet) 
Donnerstag 16.00 - 17.30 Uhr 

● der Gleichstellungsbeauftragten Angelika Brieske 
 Don-Bosco-Straße 6, 41352 Korschenbroich 
 alle 4 Wochen (genauer Termin s. bitte Internet) 

Donnerstag 16.00 - 17.30 Uhr 
 der Seniorenbeauftragten Petra Köhnen 
   Regentenstraße 1, 41352 Korschenbroich 
  zu den allgemeinen Öffnungszeiten der Verwaltung 
  einmal monatlich in den Außenstellen Kleinenbroich und Glehn 
  (genauer Termin s. bitte Internet) 
● des Behindertenbeauftragten Siegbert Schmitz 
 Sprechzeit im Bürgerbüro, Sebastianusstraße 1  0 21 61 / 613-232 
 Jeden ersten Montag im Monat     0 21 82 / 55 74 (privat) 
 10.00 - 11.30 Uhr 
  Sprechzeit in Kleinenbroich, Ladestraße 2   0 21 61 / 67 07 26 
 Jeden ersten Mittwoch im Monat 
 10.00 - 12.00 Uhr 

Sprechzeit in der Kindertagesstätte Glehn, Schulstraße 9 0 21 82 / 5 97 69 
Jeden letzten Mittwoch im Monat     
17.00 - 19.00 Uhr 

● der Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich 
 Am Schulzentrum 18, 41564 Kaarst    0 21 31 / 9639 - 45 

Termine nach Vereinbarung 
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